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Wien, am 

Sachbearbeiter(in)/Klappe Unsere Geschäftszahl Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 

Ihre Nachricht vom 

ZENTRALER RECHTSDIENST 

ZRD 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(BMLFUW) nimmt zur Bürgerinitiative Nr. 104 betreffend „Sicherstellung, dass der Botanische 

Garten in Schönbrunn, einer der ältesten historischen Gärten Österreichs, erhalten und 

weiterhin öffentlich frei zugänglich bleibt“, wie folgt Stellung: 

 

Zunächst wird festgehalten, dass dem BMLFUW keine Eigentümervertretung am Areal des 

Schlosses Schönbrunn zukommt. 

 

Seit der Ausgliederung hat die Schönbrunner Schlossgesellschaft (SKB) ein 

Fruchtgenussrecht an der im Eigentum der Republik Österreich (Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft – BMWFW) stehenden Liegenschaft; das Recht 

umfasst den gesamten Schlosspark (inkl. Botanischer Garten). Seit 1996 gibt es einen 

Vertrag, den die SKB mit den Österreichischen Bundesgärten (ÖBG) abgeschlossen hat, 

wonach der gesamte Schlosspark Schönbrunn von den ÖBG gepflegt wird. 
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Die Entscheidung, welche Teile des Parks für Besucher frei zugänglich sind und welche nur 

gegen Entgelt betreten werden können, liegt nicht beim BMLFUW oder den ÖBG, sondern 

ausschließlich beim Grundeigentümer (Republik Österreich – BMWFW). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das gegenständliche Thema auch Gegenstand einer 

parlamentarischen Anfrage sowohl an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft als auch an den Bundesminister für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft war (10058/J und 10059/J). Die daraufhin erfolgten Beantwortungen stehen 

unter https://www.parlament.gv.at/PAKT/JMAB/ zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Für den Bundesminister: 

SC Dr. Franz Jäger 

 
Elektronisch gefertigt. 
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